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Zum Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem die Reisegebührenvor

schrift 1955 geändert wird, wird wie folgt Stellung genommen: 

Zu Ziffer 8 (§ 7 Absatz 5 des Entwurfes) i.V.m. Ziffer 31 

(§ 77 Absatz 4 des Entwurfes) 

Gemäß § 7 Absatz 5 des Entwurfes soll die Voraussetzung für eine 

Auszahlung des Gegenwertes der Bahn-Kontokarte 1. Wagenklasse der 

Nachweis der tatsächlichen Benützung dieser Wagenklasse sein. 

Diese Bestimmung soll gemäß § 77 Absatz 4 des Entwurfes rückwir

kend mit 1.4.1994 in Kraft treten, wodurch eine rückwirkende 

Verschlechterung für die Bediensteten festgelegt wird. 

Durch diese Bestimmung ergibt sich ein Widerspruch zu § 13a Abs.1 

GG 1956, wonach zu Unrecht empfangene Leistungen, soweit sie nicht 

im guten Glauben empfangen worden sind, dem Bund zu ersetzen sind. 

Die Leistungen, die die Bediensteten aufgrund der derzeit be

stehenden Regelung in der RGV erhalten, werden j edenfalls "in 

gutem Glauben" im Sinne des § 13a Abs. 1 GG 1956 empfangen, sodaß 

das rückwirkende Inkrafttreten des § 7 Abs.5 des Entwurfes wir

kungslos sein muß. 
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Zu Ziffer 24 (§ 36 Absatz 1 letzter Satz des Entwurfes) i.V.m. 

Ziffer 31 (§ 77 Absatz 4 des Entwurfes) 

Gemäß § 36 Absatz 1 letzter Satz des Entwurfes hat der Beamte die 

ihm zustehenden Reisegebühren - soweit sie nicht automationsunter

stützt ermittelt werden können - selbst zu berechnen. 

Dies stellt ebenfalls eine (nachträgliche) Verschlechterung der 

Bediensteten dar, da die derzeitigen Bestimmungen der RGV 1955 be

treffend Rechnungslegung ( § § 36f. RGV 1955) keine Berechnungen 

durch die Bediensteten selbst erforderlich machen. Nach der der

zeit gültigen Rechtslage haben die Bediensteten lediglich den An

spruch auf Reisegebühren durch eine eigenhändig unterfertigte 

Reiserechnung geltend zu machen. 

Für die Richtigkeit �(�ertigung: 

Für den Bundesminister: 

B r a n d 1 
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